
 
 

 

 
 

 
  

Arbeitnehmerdatenschutz – Umgang mit 

Arbeitnehmerdaten im Arbeitsverhältnis 

Die Corona-Pandemie hat sowohl das Bedürfnis nach als 
auch die Chancen von digitalen Arbeitsumgebungen of-
fenbart. Während häufig das Verhältnis zwischen Unter-
nehmen und Kunden im Fokus datenschutzrechtlicher 
Fragestellungen steht, gewinnt der Datenschutz innerhalb 
des Unternehmens sowie der Schutz von personenbezo-
genen Arbeitnehmerdaten zunehmend an Bedeutung. 
Letztlich werden Unternehmen nur dann datenschutz-
rechtskonform agieren, wenn sie datenschutz- sowie da-
tensicherheitsrechtliche Anforderungen auch innerbe-
trieblich bedarfsgerecht ermitteln und vorausschauend 
umsetzen.
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Weltweit hat die Arbeit mit digitalen Ar-
beitsumgebungen und dem damit ver-
bundenen Transfer von Daten spätestens 
mit der Corona-Pandemie für viele Unter-
nehmen eine wesentliche Bedeutung er-
langt. Neben den Interessen des Unter-
nehmens am Schutz seiner Daten ist es 
aber auch ein zentrales Anliegen der Be-
legschaft, die persönlichen Daten vor un-
befugten Zugriffen zu schützen sowie zu 
wissen, dass diese nur im Rahmen der ge-
setzlichen Vorschriften verarbeitet wer-
den. Durch die stetig wachsende Bedeu-
tung von digitaler Korrespondenz sowie 
digital geprägten Arbeitsprozessen ist 
eine Auseinandersetzung mit der Thema-
tik des Arbeitnehmerdatenschutzes uner-
lässlich. 

Herausforderung 

Arbeitnehmerdatenschutz 
Neben dem Schutz seiner eigenen Daten 
trifft ein Unternehmen auch die Pflicht, 
persönliche und sensible Informationen 
seiner Arbeitnehmer zu schützen und mit 
ihnen verantwortungsbewusst umzuge-
hen. Vor diesem Hintergrund stellen sich 
für Unternehmen häufig die folgenden 
Herausforderungen: 

• Umgang mit Bewerberdaten; 
• Erhebung von Arbeitnehmerdaten; 
• Anforderungen (auch mit Blick auf 

Konzernstrukturen) an die Speiche-
rung sowie Übermittlung von Arbeit-
nehmerdaten; 

• Heranziehung von Arbeitnehmerda-
ten zur Leistungs- und/oder Verhal-
tensüberwachung; 

• Informationspflichten gegenüber den 
Arbeitnehmern; 

• Beteiligung von Arbeitnehmervertre-
tern (insbesondere Betriebsräte) mit 
Blick auf den Arbeitnehmerdaten-
schutz. 

Eine digitalisierte Arbeitswelt setzt die 
Verarbeitung von personenbezogenen 
Arbeitnehmerdaten zwingend voraus. In 
diesem Zusammenhang steht der Schutz 
der Privatsphäre nicht nur im Zusammen-
hang mit digitalen Arbeitsprozessen im 
Fokus, sondern gewinnt insbesondere mit 
Blick auf mögliche Kontroll- und Überwa-
chungseinrichtungen des digitalen Ar-
beitsplatzes an Bedeutung. Gleichzeitig 

garantieren die datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen dem Arbeitnehmer, dass 
seine Daten nur im zulässigen Umfang 
verarbeitet werden dürfen. Für Arbeit-
nehmer sind daher meist die folgenden 
Aspekte wichtig: 

• Umfang der Mitteilungspflicht von 
personenbezogenen Daten; 

• Zweck der Erhebung und Verarbei-
tung der personenbezogenen Daten; 

• Umfang der Nutzung der Daten zur 
Leistungs- und/oder Verhaltensüber-
wachung; 

• Umfang von Auskunfts- und Informa-
tionsrechten. 

Der Gesetzgeber hat Betriebsräten im Be-
triebsverfassungsgesetz eine Vielzahl von 
Rechten und Pflichten zugebilligt. Dabei 
bildet der Schutz des Persönlichkeits-
rechts der Arbeitnehmer einen Schwer-
punkt dieser Rechte und Pflichten. Dem 
Betriebsrat obliegt es, den Schutz von 
persönlichen Daten der Arbeitnehmer im 
Betrieb sicherzustellen. Zudem sieht auch 
die Datenschutzgrundverordnung vor, 
dass Vereinbarungen zwischen Unterneh-
men und Betriebsrat als Rechtsgrundlage 
für die Verarbeitung von Arbeitnehmer-
daten dienen können. Deswegen stellen 
sich für Betriebsräte oft die die folgenden 
Themen: 

• Aufgaben des Betriebsrats mit Blick 
auf den Schutz von personenbezoge-
nen Arbeitnehmerdaten; 

• Umfang der Unterrichtungs-, Bera-
tungs- und Mitbestimmungsrechte 
des Betriebsrats; 

• Betriebsvereinbarungen als mögliche 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten. 

Die Lösung 
Die gute Nachricht ist: Es gibt Abhilfe für 
Unternehmen – auch und selbst unter Be-
achtung der Interessen Ihrer Arbeitneh-
mer und des Betriebsrates. Wir unterstüt-
zen unsere Mandanten auf dem Weg zur 
Compliance mit Blick auf die zu wahren-
den arbeitnehmerdatenschutzrechtli-
chen Aspekte und Regelungen. Dabei nut-
zen wir datenschutzrechtliche Spiel-
räume, berücksichtigen jedoch zugleich 
das von einer Vielzahl von Parametern be-

einflusste individuelle Risikoprofil. Im Fo-
kus unserer Tätigkeit steht die anforde-
rungsgerechte Gestaltung unterneh-
mensinterner Prozesse zum Umgang mit 
personenbezogenen Mitarbeiterdaten 
einschließlich der arbeitnehmerdaten-
schutzrechtlich relevanten Dokumenta-
tion bei gleichzeitiger Berücksichtigung 
datensicherheitsrelevanter Aspekte. 

Für Mandanten, die sich ganz auf ihr Kern-
geschäft konzentrieren möchten, bieten 
wir mit unserem Digital Privacy Manager 
einen innovativen technologieunterstütz-
ten Service, der Unternehmen – vollstän-
dig digital – bei der Organisation und Be-
wältigung aller datenschutzrechtlichen 
Herausforderungen unterstützt.  

Wir unterstützen Sie bei der Implemen-
tierung von standardisierten Prozessen 
mit Blick auf befürchtete oder ggf. bereits 
feststehende Verstöße gegen den Arbeit-
nehmerdatenschutz. Dabei bündeln wir 
unsere (Arbeitnehmer-)Datenschutz- und 
Daten-Compliance-Expertise mit Erfah-
rungswerten aus sanktionsrelevanten 
Vorfällen und tragen so zu einer sachge-
rechten Lösung mit dem Ziel einer Mini-
mierung von Sanktionen bei. 

Bestens für Sie aufgestellt 
Als Rechtsberater arbeiten wir in zahlrei-
chen interdisziplinären Projekten mit den 
Technologie- und Prozessexperten von 
Deloitte zusammen und verfügen deshalb 
über die notwendige Erfahrung, ganzheit-
liche Lösungen auch zu komplexen recht-
lichen Fragestellungen zu liefern. Deloitte 
Legal verbindet fachliche Expertise und 
Erfahrung in den Bereichen Recht, Steu-
ern, Unternehmensberatung und IT-Con-
sulting mit weltweiten Ressourcen zu der 
Fähigkeit, grenzüberschreitend interdis-
ziplinäre Beratung zu erbringen. Unser 
Team von hoch spezialisierten Rechtsan-
wälten berät Sie umfassend und hoch-
qualitativ im Bereich Datenschutz und Da-
tensicherheit. 

Neugierig geworden? Sprechen Sie uns 
gerne an! Wir stellen Ihnen auf Anfrage 
gerne eine detaillierte Übersicht unserer 
Lösungen für den Arbeitnehmerdaten-
schutz und die Sicherheit von Arbeitneh-
merdaten zur Verfügung.
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Diese Veröffentlichung enthält ausschließlich allgemeine Informationen, die nicht geeignet sind, den besonderen Umstän-
den des Einzelfalls gerecht zu werden und ist nicht dazu bestimmt, Grundlage für wirtschaftliche oder sonstige Entschei-
dungen zu sein. Weder die Deloitte Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH noch Deloitte Touche Tohmatsu Limited, noch 
ihre Mitgliedsunternehmen oder deren verbundene Unternehmen (insgesamt das „Deloitte Netzwerk“) erbringen mittels 
dieser Veröffentlichung professionelle Beratungs- oder Dienstleistungen. Keines der Mitgliedsunternehmen des Deloitte 
Netzwerks ist verantwortlich für Verluste jedweder Art, die irgendjemand im Vertrauen auf diese Veröffentlichung erlit-
ten hat. 

Deloitte Legal bezieht sich auf die Rechtsberatungspraxen der Mitgliedsunternehmen von Deloitte Touche Tohmatsu 
Limited, deren verbundene Unternehmen oder Partnerfirmen, die Rechtsdienstleistungen erbringen.  

Deloitte bezieht sich auf Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL“), eine „private company limited by guarantee“ (Ge-
sellschaft mit beschränkter Haftung nach britischem Recht), ihr Netzwerk von Mitgliedsunternehmen und ihre verbunde-
nen Unternehmen. DTTL und jedes ihrer Mitgliedsunternehmen sind rechtlich selbstständig und unabhängig. DTTL (auch 
„Deloitte Global“ genannt) erbringt selbst keine Leistungen gegenüber Mandanten. Eine detailliertere Beschreibung von 
DTTL und ihren Mitgliedsunternehmen finden Sie auf www.deloitte.com/de/UeberUns. 

Deloitte erbringt Dienstleistungen in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Risk Advisory, Steuerberatung, Financial Advisory 
und Consulting für Unternehmen und Institutionen aus allen Wirtschaftszweigen; Rechtsberatung wird in Deutschland 
von Deloitte Legal erbracht. Mit einem weltweiten Netzwerk von Mitgliedsgesellschaften in mehr als 150 Ländern verbin-
det Deloitte herausragende Kompetenz mit erstklassigen Leistungen und unterstützt Kunden bei der Lösung ihrer komple-
xen unternehmerischen Herausforderungen. Making an impact that matters – für die rund 330.000 Mitarbeiter von 
Deloitte ist dies gemeinsames Leitbild und individueller Anspruch zugleich. 
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